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Stufenweise Wertung der Angebote 
 

1. Wertungsstufe - Formale Prüfung der Angebote 
 

Formale Anforderungen an die Angebote wurden mit der Angebotsaufforderung nicht 
gestellt. Alle Angebote enthalten die geforderten Angaben und sind hinsichtlich der 
Preisangaben vollständig. 

Alle Angebote wurden rechtzeitig eingereicht. 

Es liegen keine Hinweise der Bieter auf vorsätzliche unzutreffende Erklärungen im Bezug 
auf seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, vor. 

Alle Angebote wurden in formaler Hinsicht geprüft und können gewertet werden. 
 
2. Wertungsstufe – Eignungsprüfung 

 
Die Eignung der Bieter ist bei beschränkter Ausschreibung und freihändiger Vergabe 
bereits vor Aufforderung zur Angebotsabgabe zu prüfen. 
Die Bieter erfüllen somit die Kriterien der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A). 
Die Bieter sind Bauherrn / Planungsbüro von früheren Projekten bekannt. 
Die Bieter geben an, dass sie keine Nachunternehmer beauftragen werden. 
 
Die Angebote der Bieter werden gewertet.  
 

 
3. Wertungsstufe – Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung 

 
3.1  Rechnerische Prüfung 
 

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft und mittels Preisspiegel 
dokumentiert. Rechenfehler wurden während der rechnerischen Prüfung 
nachvollziehbar korrigiert. 
 
Alle Angebote weisen keinen Nachlass aus. 
 

3.2  Technische Prüfung 
 

Alle Leistungen wurden hersteller- und produktneutral ausgeschrieben. 
 
Die Angebote der Bieter entsprechen den in der Leistungsbeschreibung gestellten 
technischen Anforderungen.  
 
Es liegen keine Anschreiben mit Anmerkungen zu technischen Sachverhalten und 
keine Nebenangebote vor. 
 

3.3  Wirtschaftliche Prüfung 
 

Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist das Zuschlagskriterium „Preis 
(100 %)“ bei der Wertung zugrunde gelegt worden. In Bezug auf die Markt- und 
Wettbewerbssituation liegt ein wirtschaftliches Angebot vor. 
Die Preisstruktur ist nachvollziehbar. Die Preise der Angebote wurden in Bezug auf die 
ausgeschriebene Leistung bewertet. 
 
Die Spannbreite der Angebote reicht von 23.824,28 € brutto (Bieter 2) und 24.204,05€ 
brutto (Bieter 1). Der Preisunterschied von Bieter 2 zum nächstplatzierten Bieter 2 liegt 
bei +1,59 %. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wurde weiterhin der Eigenansatz 
herangezogen. Der Eigenansatz, selbst verpreistes Leistungsverzeichnis, liegt bei 
23.055,66 brutto (-3,23%). 
 




